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Anlage V .

Vorlage der Kirchenregierung
an die Landesſynode der Vereinigten evang . ⸗prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1928 .

Entwurf eines Kirchlichen Geſetzes ,

Die Gebühren für Teilnahme an den Bezirks⸗ - , Pfarr - und Schulſynoden ſowie an den

Pfarrkonferenzen betr .

All

folgende kirchliche Geſetz beſchloſſen :

§ 1

N?

Landesſynode hat am Mai d.

ie an den Verſammlungen der Bezirks

der Schulſynoden teilnehmenden Mitglieder

und

der

Bezirks - und der Schulſynoden ſowie die Teilnehmer

an den Verſammlungen der Pfarrſynoden und der

Pfarrkonferenzen erhalten neben dem Erſatz der

Reiſeauslagen eine feſte Tagesgebühr von

El

an den genannten Verſammlungen erhalten

Hälfte dieſer Gebühr

Die am Ort der Tagungen wohnenden TeiLeil

1I.

ehmer

die

In denjenigen Fällen , in denen infolge allzu

großer Entfernung des Dienſtſitzes vom Tagungsort

oder aus anderen beſonderen durch die Teilnahme

an der Verſammlung verurſachten Gründen
8

die

Rückkehr an den Ort des Dienſtſitzes am gleichen

Tag nicht mehr möglich iſt , wird zu obiger Tages
gebühr von 5 7,Hein Übernachtungsgeld in gleicher

Höhe vergütet

Den Tei iehmern an den Bezirksſynoden wird

für einen etwaigen Verdienſtausfall , der ihnen durch

die Teilnahme an den Tagungen entſteht , eine

angemeſſene beſondere Entſchädigung gewährt

2SN

er aus der vorſtehenden Gebührenregelung ſich

ergebende Aufwand für die Bezirks - und die Schul

D

gel

ſynoden iſt von der Landeskirche ( Allg . Evang
Kirchenkaſſe ) , derjenige für die Pfarrſynoden und

Pfarrkonferenzen von den Kirchenbezirken ( Bezirks

kirchenkaſſen ) zu beſtreiten .

Der Evang . Oberkirchenrat wird mit dem Voll

zug beauftragt

ieſes Geſetz wird hiermit verkündet .176
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Evangeliſche Kirchenregierung :



Begründung .

Nach den 3. Z. geltenden Vorſchriften erhalte

farrkonferenzen und

Tagungen wohnenden

Gebühr von 3 J / nebſt
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des §S 88 Abſ

timmung über die Ent

an den Bezirks⸗ und

der Verfaſſung zu ent

fernen , wie es in dem der Landesſynode vorliegenden

Geſetzentwurf über verſchiedene Verfaſſungsände

rungen vorgeſchlagen iſt , und ſtatt deſſen ein die

Gebührenſ regelndes beſonderes Geſetz zu er

laſſen . Dieſem Zweck dient der obige Geſetzentwurf

und von 2,507 % % für die or

anſäſſigen für angemeſſen erachtet .

eilnehmer an den ver

Kirchenbezirken

Anderung eintreten

Gebühren und
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für die Pfarr - und die Schulſynoden

die Pfarrkonferenzen entſtehende Mehraufwand



würde unter Beibehaltung der bisherigen Art

der Verteilung der Koſten und unter Berückſichtigung

der kleineren Einſparungen bei den Bezirksſynoden

2800 ½% betragen und könnte auf die Allg .

Kirchenkaſſe übernommen werden , ohne daß der

unter II 40 des Hauptvoranſchlags vorgeſehene

Bedarf erhöht werden müßte

Nimmt man an , daß die Koſten für die welt

lichen Teilnehmer an den Bezirks

ſich im gleichen Verhältnis erhöhen

für die Geiſtlichen , ſo ergibt ſich auch unter Bei

behaltung der bisherigen Art der Verteilung der

Koſten für die weltlichen Abgeordneten ein Mehr

aufwand von insgeſamt etwa 3200 /½ %. Da dieſer

Mehraufwand ſich auf 28 Kirchenbezirke verteilt und

die hier in Betracht kommenden Synoden nur alle

2 Jahre tagen , der die einzelnen Bezirke treffende

Mehrbetrag von durchſchnittlich 114 N. l ſich alſo

auf jeweils 2 Jahre verteilen würde , erſchiene dieſe

Mehrbelaſtung auch für die Bezirkskirchenkaſſen ,

wenigſtens für diejenigen , zu denen ſteuerkräftige

Kirchengemeinden gehören , noch tragbar . Für die

wenigen mehr ländlichen Charakter tragenden

Kirchenbezirke würde er vielleicht eine weſentliche

Erhöhung der Umlage bedeuten

und Schulſynoden

wie diejenigen

Bei Trennung der Übernahme der Koſten durch

die Allgemeine Evang . Kirchenkaſſe oder durch die

Bezirkskirchenkaſſen , je nachdem die Synoden ꝛc

durch die Verfaſſung vorgeſchrieben oder im

ordnungsweg angeordnet ſind , wie es im obigen

Geſetzentwurf vorgeſchlagen wird , würde der auf

Grund der vorgeſchlagenen Sätze von 5 bzw .

2,50 JN . , errechnete Aufwand ſich ungefähr wie folgt
verteilen :

Ver

Allg . Evang . Kirchenkaſſe

N

bisherBezirksſynoden etn gegen

nur Geiſtliche ) 3600

Schulſynoden etwa 11000 ; gegen bisher

nur Geiſtliche ) 1700

19100 300

Dazu hat die Allg . Evang . Kirchenkaſſe

noch bisher den Aufwand für die Pfarr

ſynoden mit 300

und für die Pfarrkonferenzen mit 2200

beſtritten , ſo daß im geſamten von der

Kirchenkaſſe bisher etwa 10800

zu tragen waren , denen künftig ein Aufwand

von etwa 19100

gegenüberſtünde

Der Mehraufwand wird , wenn der Geſetz

entwurf als Geſetz angenommen wird , für die

Allg . Evang . Kirchenkaſſe ungefe 8300

betragen , der von dieſer auch noch ohne Er

höhung des Bedarfs unter II 40 des Haupt

voranſchlags übernommen werden kann

kirche 6 E

. 77 . 4

Pfarrſynoder 3400 ; bisher ( Bezirksſynode ) 4400

Pfarrkonferenz 3400 ; bisher ( Schulſynode 1700

zuſ. 6800 bisher 9100

Die Kirchenbezirke würden hiernach in

folge der neuen Koſtenverteilung trotz der

Anderung in der Höhe der Gebührenſätze um

den Betrag von insgeſamt etwa 2300

zu Laſten der Allg . Evang . Kirchen

laſtet werden
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